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Anlage 2 
 

Elternerklärung 
 
 

Ich/Wir sind darüber informiert, dass die BetreuerInnen der Kommunalen Betreuung 
an der Ganztagsschule in den nachfolgenden Punkten keine Verantwortung 
übernehmen: 
 
Mein/Unser Kind  

- kommt nicht in die Betreuung oder 
- geht ungefragt vorzeitig nach Hause oder 
- wird ausnahmsweise vorzeitig von einer anderen Person (z.B. Großeltern) 

abgeholt. 
 
 
Es liegt in der Verantwortung der Eltern Ihre Kinder anzuweisen, die Kommunale 
Betreuung an der Ganztagsschule entsprechend der Anmeldung zu besuchen. 
 
 
Die BetreuerInnen können nicht einzelnen Kindern nachgehen und nachforschen, wo 
diese geblieben sind. 
 
 
Falls sich aus gegebenem Anlass eine Änderung ergibt, wie bspw. Erkrankung oder 
sonstige Fehlzeiten, setzen die Eltern / Erziehungsberechtigen umgehend das 
Betreuungspersonal persönlich oder telefonisch davon in Kenntnis. 
 
Die Information über Dritte, z.B. Mitschüler reicht nicht aus. 
 
 
Die Kinder werden am Ende der vereinbarten Betreuungszeit entweder in den 
Unterricht geschickt oder nach Hause entlassen. Die BetreuerInnen sind nicht 
verpflichtet zu warten, bis die Kinder abgeholt worden sind. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum        Unterschrift des Sorgeberechtigten 


